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 verwiesen  vertagt  geändert 
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28.01.2010 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 einstimmig  mehrheitlich  ohne BE 
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 
 verwiesen  vertagt  geändert 

Haupt- und Finanzausschuss 

 

18.01.2010 

TOP  nicht öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 
 
Betreff: Neuwahl der Mitglieder des Kuratoriums der "Koblenzer Sportstiftung" 
 
Beschlussentwurf:  
Der Stadtrat wählt im Wege offener Abstimmung folgende Persönlichkeiten in das 
Kuratorium der „Koblenzer Sportstiftung“: 
 
I. Mitglieder aufgrund § 6 Abs. 3 a der Präambel der „Koblenzer Sportstiftung“ (sechs 
Vertreter der im Stadtrat vertretenen Fraktionen): 
 
a) auf Vorschlag der CDU-Ratsfraktion 
 

1. Rm Monika Sauer, 
2. Herr Rudolf Schumacher, 
 Mendelssohnstr. 31, 
 56076 Koblenz, 

 
 
b) auf Vorschlag der SPD-Ratsfraktion 
 
 1. Rm Fritz Naumann, 
 
 
c) auf Vorschlag der Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 
 

1. Herrn Harald Stölzgen, 
von-Kellenbach-Straße 9, 
56076 Koblenz, 

 
 
d) auf Vorschlag der BIZ-Ratsfraktion 
 

1. Herrn Hans-Jürgen Hömberger, 
Am Spitzberg 32 a,  
56075 Koblenz 

 

Koblenz – Magnet am Deutschen Eck: 
 

Die Stadt zum Bleiben. 
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e) auf Vorschlag der FDP- oder FBG-Ratsfraktion 
 
 1. Rm Walter Baum 
 
 
II. Mitglieder aufgrund § 6 Abs. 3 d der Präambel der „Koblenzer Sportstiftung“ (fünf vom 
Stadtrat zu wählende Persönlichkeiten, die sich um die Stiftung verdient gemacht haben): 
1.  Herrn Josef Rönz, EVM, Ludwig-Erhard-Straße 8, 56073 Koblenz 
2. Herrn Rolf Wegeler, Simrockstraße 7, 56075 Koblenz 
3.   
4.   
5.  
 
Begründung:  
Die Mitglieder des Kuratoriums der „Koblenzer Sportstiftung“ wurden am 15.12.2005 vom 
Rat auf die Dauer von vier Jahren gewählt. 
 
Wiederwahl ist gemäß § 6 Abs. 4 der Präambel der „Koblenzer Sportstiftung“ möglich. 
 
Nach § 40 Abs. 5, 2. Halbsatz GemO sind Wahlen grundsätzlich in öffentlicher Sitzung im 
Wege geheimer Abstimmung mit Stimmzettel durchzuführen. Der Stadtrat kann jedoch 
abweichend von dem Grundsatz der geheimen Abstimmung mit der Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen beschließen, dass eine offene Abstimmung erfolgt. 
 
 


